
Richtlinien zur allgemeinen

Kinder- und Jugendförderung

im Kreis Siegen-Wittgenstein

Bärbel Randolph, Ralf Schumann

Herzlich willkommen!



Warum Förderung von 

Kinder- und Jugendarbeit?

• Jugendarbeit leistet Beitrag zur stabilen 

Entwicklung junger Menschen (z. B. Freizeiten, 

Gruppenstunden)

• Auftrag aus dem Kinder-& Jugendförderplan des 

Kreises SiWi 2022-2025
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Grundsätze der Förderung

1. Kinder & Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren aus dem 

gesamten Kreisgebiet (bis 27 Jahren, falls noch in Aus-

bildung oder Menschen mit Beeinträchtigung)

2. Mitarbeitende ab 16 Jahre, auch die nicht im Kreisgebiet 

wohnen, aber für einen Träger im Kreisgebiet tätig werden

3. Kinder ab 3 Jahre bei Familienfreizeiten

4. Kinder und Jugendliche, die an einer Maßnahme eines 

Trägers von außerhalb des Kreises teilnehmen, werden 

gefördert

5. Andere Personengruppen zusätzlich (entsprechend der 

Richtlinien z.B. Familienfreizeiten)   

Wer wird gefördert?
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Antragsberechtigung sind:

• Träger aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die originär im 

Aufgabenbereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, 

>> d.h. Vereine, Jugendverbände, Kommunen und  

Jugendinitiativen; 

• Träger aus anderen Kreisen, sofern Kinder aus Siegen-

Wittgenstein betreut werden

• Eventuelle andere Träger brauchen die Gemeinnützigkeit von 

Finanzamt und eine Jugendsatzung. 

• Förderung von Teilnehmer/innen aus der Stadt Siegen, außer 

bei Maßnahmen der Kreisverbände

Grundsätze der Förderung

Wer kann beantragen?
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• Vereinbarung zum Schutz vor sex. Missbrauch § 72a mit 

dem Jugendamt abschließen

• Jugendpflegestatistik einreichen!

• Antrag vor Maßnahmenbeginn stellen!

• Keine Förderung von 100%. Der Eigenanteil muss mindestens 

10% betragen. TN-Beiträge werden auf den Eigenanteil 

angerechnet.

• Ehrenamtliches Engagement können als Eigenanteil 

angerechnet werden! (z.Zt. 15€/Stunde)

• Event. Personalkosten können nicht geltend gemacht werden

Grundsätze der Förderung

Was muss ich beachten?
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• Vorauszahlungen sind möglich 

• Förderung aus verschiedenen Positionen 

• Förderung von verspäteten Anträgen / VW – nur dann, wenn 

am Ende des Jahres noch Fördermittel zur Verfügung stehen. 

• Beratung des KJR zu anderen Fördertöpfen

• Alle Quittungen und Belege müssen 10 Jahre zur eventuellen 

Prüfung durch Behörden vorgehalten werden!

Grundsätze der Förderung

Was muss ich beachten?
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Exkurs: Erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis

• erw. polizeiliches Führungszeugnis beantragen
(mit Bescheinigung des Vereins kostenfrei im Bürgerbüro zu beantragen)

• Muss dem Bevollmächtigen des Vereins/Trägers 

vorgelegt werden

• Wird alle 5 Jahre erneuert
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1. Freizeiten:

➢ für unterschiedliche Zielgruppen im In- und Ausland

➢ Eintägig- oder mehrtägig

➢ Mit oder ohne Übernachtung

2. Internationale Jugendbegegnungen

3. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

➢ Für Mitarbeitende 

➢ Außerschulische Kinder- & Jugendbildung

➢ Geschichts- und Gedenkstättenfahrten 

Grundsätze der Förderung

Was wird gefördert?
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4. Projekte und besondere Aktionen:

➢ mit unterschiedlichen Schwerpunkten

5. Unterstützung des Ehrenamtes

> Entgelt, Mitarbeitendenfreizeiten…

6. Anschaffungen

➢ Material für die Arbeit

➢ Wartung und Reparaturen des Materials

7. Sonderförderung für herausragende Maßnahmen

Grundsätze der Förderung

Was wird gefördert?
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.2. Kinder-/Jugendfreizeiten/Junge Erwachsenenfreizeiten

•Alter: 6-20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildende/ F/B)

•Mindestteilnahmezahl 5 TN (ohne Leitung) 

•Je 6 angefangene TN eine Leitungsperson
(Zusätzliche Mitarbeitende möglich (Schwimmen, Kanu Segeln…..))

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 5 € / Tag / TN-MA (MA mit JuleiCa plus 2 € /Tag +  Sonderförderung Partizipation)

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.3. Familienfreizeiten

• Alter: ab 3 Jahren bis 20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildende/ F/B)

• Zusätzlich: Nachweis eines eigenen Programms mit eigenen 
Mitarbeitenden für die Kinder!

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 5 € / Tag / TN

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 
plus vorläufiges Programm für Kinder & Jugendliche 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten plus Programm 
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.4. Qualifizierte Auslandsmaßnahme

• Alter: ab 12 Jahren bis 20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildend/ F/B)

• Mindestdauer 4 Tage

• Vorbereitungsprogramm über 5 Stunden im Vorfeld (mit TN-Liste) 

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 7,50 € / Tag / TN

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten 
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.5. Jugendbegegnungstage im Rahmen von Auslandsfreizeiten

• Alter: ab 12 Jahren bis 20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildende/ F/B)

• Mindestdauer der Rahmenmaßnahme 4 Tage

• Ganztägiger Begegnungstag

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 500,00 € pro Begegnungstag

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten, gesonderte Liste der ausländischen Begegnungsgruppe
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.7. Freizeiten ohne Übernachtung

• Alter: ab 6 Jahren bis 20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildende/ F/B

• Mindestdauer 4 Tage (ganztägig, mit Verpflegung, feste Gruppe!)

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 5 € / Tag / TN

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten 
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Pos. 3.8. Tagesveranstaltungen

• Alter: 6-20 Jahre generell, 
21-27 Jahre (wenn Schüler*in/ Auszubildend/ F/B)

• Mindestdauer 4 Stunden

• Inhaltlichen Schwerpunkt angeben (z.B. Kultur, Ökologie u.a.)

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 4,00 € pro TN

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten 
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Pos. 3 

Freizeitmaßnahmen

Sonderförderungen für Freizeitmaßnahmen

1. Partizipation auf Freizeiten
Erhöhte Förderung ab 3 Tage (zusätzlich 0,50 € pro Tag/TN), wenn ein Teamer sich 
als Partizipationstrainer (6 Std.) qualifiziert hat und die Freizeit partizipativ 
aufgebaut ist

2. Mehrbedarf bei Freizeiten 
2.1. Förderung zusätzlicher Mitarbeitenden bei:

– besonderer Zusammensetzung der Gruppe (z.B. Verhaltensauffälligkeiten; 
verschiedene Herkunftsländer) pro zusätzlicher Betreuer/in 8,00 € / Tag

– für TN mit körperlichen, geistigen, sozialen oder emotionalen 
Beeinträchtigungen, pro zusätzlicher Betreuer/in 8,00 € / Tag 

2.2. Teilnahme von TN aus einkommensschwachen Familien 

10,00 € pro TN/ Tag auf Antrag des Trägers. In Ausnahmefällen ab 4 Tagen 15,00 €
Bitte bei besonderen, hier nicht aufgeführten Bedingungen rechtzeitig Kontakt mit uns aufnehmen!16
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• Allgemein:
– Vorbereitung (mit KJR absprechen – je nach Land) 
– Gegenseitigkeit
– Unterbringung in Gastfamilien oder  gemeinschaftlich (i.d. Regel)
– Einladung
– verabredetes gemeinsames Programm

• Förderungsmöglichkeiten:
– pro Tag und Teilnehmer/in (Förderhöhe nach Ländergruppen)
– Vorbereitungsfahrt
– Vorbereitungsseminare

• Sondermaßnahmen:
– Internationale soziale Einsätze – kein Gegenbesuch erforderlich
– Jugendbegegnungen ohne Gegenbesuch – max. 3 x mal
– Jugendbegegnungen innerhalb von internationalen Jugendtreffen
– Programme für Multiplikatoren

Pos. 4 

Intern. Jugendarbeit
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Pos. 5.2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden
• Alter: ab 13 Jahre
• Schulungsstunde = 60 Minuten 
• Gestaffelt: Halbtages- und Abendveranstaltung (mind. 2,5 Stunden), 
Tagesveranstaltung (mind. 5 Stunden), 2-Tage mit Übernachtung (mind. 8 Stunden 
usw.)
•Externe Referent*innenkosten (max. 70%, max. 30 €/Std.)

Förderhöhe und Ablauf: 
Beträge: 7,50 € bei Abend- / Halbtagesveranstaltung

12,50 € bei Tagesveranstaltung
17,50 € pro Tag und Teilnehmer/in bei Schulung mit Übernachtung

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 5 
Verwendungsnachweis (bis 6 Wochen nach der Maßnahme):
Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 5, komplett ausgefüllte TN –Listen, 
Schulungsprogramm mit Zeiten, Belegliste, evtl. Liste der ehrenamtl. MA mit 
Stundenzahl

Pos. 5 

Bildungsmaßnahmen

27



Pos. 5.3. Qualifizierungen von ehremamtl. Mitarbeitenden

• Förderung von Erste-Hilfe-Kurse bzw. Auffrischung (alle 3 Jahre)

• Rettungsschwimmer Silber

• Zuschuss Fahrtsicherheitstraining 

• Teilnahme an überörtlichen Qualifizierungsmaßnahmen zur KiJu-Arbeit

Förderhöhe und Ablauf: 
Beträge: 75,00 € Zuschuss Fahrtsicherheitstraining

Komplettübernahme EH-Kurs und Rettungsschwimmer

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 5 plus Bestätigung des 
Trägers über ehrenamtliche Tätigkeit

Verwendungsnachweis (bis 6 Wochen nach der Maßnahme):

Rechnung und Zahlungsnachweis (auch als Scan via Mail)

Pos. 5 

Bildungsmaßnahmen
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Pos. 5.4. Jugendbildungsmaßnahmen

• Alter: von 12 Jahre bis 16 Jahren

• Besondere Inhalte: Interkulturell, ökologisch, gesundheitlich, politisch, sozial, kulturell usw. 

• Schulungsstunde = 60 Minuten 

• Gestaffelt: Halbtages- und Abendveranstaltung (mind. 2 Stunden), Tagesveranstaltung (mind. 4 
Stunden), 2-Tage mit Übernachtung (mind. 6 Stunden usw.)

• Externe Referent*innenkosten (max. 70%, max. 30 €/Std.)

Förderhöhe und Ablauf: 
Beträge: 7,50 € bei Abend- / Halbtagesveranstaltung

12,50 € bei Tagesveranstaltung

17,50 € pro Tag und Teilnehmer/in bei Schulung mit Übernachtung
Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 5 

Verwendungsnachweis (bis 6 Wochen nach der Maßnahme): Online-Verwendungsnachweis nach 

Pos. 5, komplett ausgefüllte TN –Listen, Schulungsprogramm mit Zeiten, Belegliste evtl. Liste der ehrenamtl. 

MA mit Stundenzahl

Pos. 5 

Bildungsmaßnahmen
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Weitere mögliche Bildungsmaßnahmen:

Pos. 5.5. Jugendarbeit und Schule
- Eigenständige Projekte der Träger (nicht der Schule) z.B. im Rahmen von Projektwochen

- Außerschulische Bildungsprozesse starten

- Förderung: 50% der anrechnungsfähigen Kosten

Pos. 5.6. Geschichts- & Gedenkstättenfahrten
- Schwerpunkte: Gedenken, demokratische Bildung, politische Bildung

- Auch zu Orten der Demokratie, z.B. EU-Parlament Brüssel möglich 

- Auch im Rahmen von Freizeiten möglich!

- Förderung: 50% der anrechnungsfähigen Kosten

Anträge und Verwendungsnachweise siehe Richtlinien

Pos. 5 

Bildungsmaßnahmen
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https://eu.jotform.com/build/233371982901358#preview
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Pos. 5

Bildungsmaßnahmen

• Neu:

• Ehrenamtliches Engagement kann mit 15 

€/Stunde als Eigenanteil geltend gemacht 

werden!
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Pos. 6. Projekte und 

besondere Aktionen

Pos. 6. Projekte und besondere Aktionen
•Mögliche Inhalte/ Schwerpunkte:

> soziales Engagement; kulturelles Ausüben; ökologisches oder gesundheitliches Lernen; 
technisch-praktischen Lernen; der Kooperation von Jugendarbeit und Schule

•Definition: Zeitlich befristet - neuartig – einmalig
•Keine Förderung von Tagesveranstaltungen – Ausnahme bei Vor-/Nachbereitung unter 
Beteiligung der Teilnehmer/innen

Förderhöhe und Ablauf: 
• Bis 90% der anrechnungsfähigen Kosten

– Z. B. Unterkunft / Raummiete; Verpflegung; Fahrtkosten; Honorarkosten und Sachkosten

• Förderung bis max. 1.500,-- €

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 6 
Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):
Online-Verwendungsnachweis nach Pos. 6, komplett ausgefüllte TN –Listen, Belegliste,  
Erfahrungsbericht, Fotos, evtl. Liste der ehrenamtl. MA mit Stundenzahl
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Pos. 7. Unterstützung 

von Ehrenamtlichen

Pos. 7.2. Freizeit für Mitarbeitende

•Alter: ab 15 Jahre generell

•Mindestteilnahmezahl 5 TN (ohne Leitung) 

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 8 € / Tag / TN-MA (MA mit JuleiCa plus 2 € /Tag)

Antrag: vor der Maßnahme Online-Antrag nach Pos. 3 

Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der Maßnahme):

Online-Verwendungsnachweis Pos. 3 plus komplett ausgefüllte 
Teilnahmelisten (auch als Scan via Mail)
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Pos. 7. Unterstützung 

von Ehrenamtlichen

Pos. 7.3. Entgelt für Mitarbeitende

• Alter: ab 16 Jahre

• ab 3 Tage für jede Maßnahme – Freizeit / Bildung/ IB

• Berechtigt: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, 
Arbeitslose, Empfänger von Leistungen nach den SGB II und III sowie nach SGB XII, 
Selbständige, Hausfrauen und –männer, Rentner*innen, Arbeitnehmer*innen mit 
unbezahltem Sonderurlaub, Schüler*innen, die im Jahr der Antragstellung aus der 
Schule entlassen worden sind, sowie Teilnehmende an Freiwilligendiensten

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: 20 € / Tag,  (MA mit JuleiCa 30 € /Tag)

Antrag spätestens mit dem Verwendungsnachweis (bis 28 Tage nach der 

Maßnahme):

Vordruck nach Pos. 7.3. mit Verwendungsnachweis
44
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Pos. 7. Unterstützung 

von Ehrenamtlichen

Pos. 7.4. Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen

•Siehe Pos. 5.2. 

Pos. 5.3. Qualifizierungen von Mitarbeitenden

• Förderung von Erste-Hilfe-Kurse bzw. Auffrischung (alle 3 Jahre)

• Rettungsschwimmer Silber

• Zuschuss Fahrtsicherheitstraining

• Teilnahme an überörtlichen Qualifizierungsmaßnahmen
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Pos. 8 Anschaffungen

• Mindestanschaffungsvolumen von 150,00 € (Bagatellgrenze), entfällt bei 
BNE- relevanten Artikeln!

• Z.B. Zelte, Medien, Ausstattung von Räumen… 

• Auch für Reparatur und Wartung von Anschaffungen

• Zweckbindung: für Technik 3 Jahre, sonst 5 Jahre, Rechnungen 10 Jahre!

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: bis zu 50% der anrechnungsfähigen Kosten

max. 2.000,00 € Förderung pro Antragsteller / Jahr

Antrag: 1. vor der Anschaffung mit Online-Antrag nach Pos. 8, 
2. Bewilligung des KJR abwarten

3. Anschaffung tätigen

Verwendungsnachweis Online-Verwendungsnachweis und Scan der 
Rechnungen
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https://form.jotform.com/233371802093351


49



Pos. 9. Sonderförderung
von Aktionen, Maßnahmen und Projekten

• Sonderposition für wirklich außergewöhnliche, mit großer Reichweite und 

Modellcharakter versehenen Aktionen, Maßnahmen und Projekten

• Jährliche Schwerpunksetzung durch den Jugendhilfeausschuss (JHA)

– Schwerpunkte 2023: Demokratiebildung und Nachhaltigkeit

• Keine Förderung von Tagesveranstaltungen; 

Ausnahme: Vor-/Nachbereitung mit den Kindern und Jugendlichen

Förderhöhe und Ablauf: 
Betrag: bis zu 90% der anrechnungsfähigen Kosten

(auch Personalkosten möglich, auch überjährig möglich)

Antrag: Antrag nach Absprache mit Gesamtkonzeption und Absprache 
der Methoden der Qualitätssicherung mit dem KJR
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http://www.kreisjugendring.org/

Ab 2024 sind die meisten Anträge und 
Verwendungsnachweise im Onlineverfahren verfügbar!
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https://www.kreisjugendring.org/


Fragen und Anmerkungen
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Kontaktdaten KJR

Allg. Förderungen & Verwendungsnachweise:

Bärbel Randolph, 0271-673462-32

b.randolph@kreisjugendring.org

Projekte & Sonderförderungen:

Ralf Schumann, 0271-673462-34

r.schumann@kreisjugendring.org
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